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SIGNAL IDUNA Krankenversicherung a. G.

Kundeninformation zur Krankenversicherung  
und/oder privaten Pflegepflichtversicherung

Informationen nach § 1 VVG-Informationspflichtenverordnung 
(VVG-InfoV)

Im Rahmen der Beantragung des von Ihnen gewünschten Versi-
cherungsschutzes erhalten Sie von uns verschiedene Dokumente 
(z. B. Informationsblatt zu Versicherungsprodukten (IPID), Versi-
cherungsbedingungen, ggf. Produktvorschlag) mit für Sie wichtigen 
Informationen.

Nachfolgend haben wir für Sie besonders wichtige Punkte aus 
 diesen Dokumenten noch einmal zusammengestellt und teilweise 
ergänzt.

Identität und ladungsfähige Anschrift des Versicherers sowie 
vertretungsberechtigte Personen
SIGNAL IDUNA Krankenversicherung a. G.
Joseph-Scherer-Str. 3
44139 Dortmund
Telefon: 0231 135-0
Telefax: 0231 135-4638
Internet:  www.signal-iduna.de
E-Mail:  info@signal-iduna.de
Handelsregister B 2405, Amtsgericht Dortmund

Vertreten durch den Vorstand:
Ulrich Leitermann (Vorsitzender),  
Martin Berger, Dr. Stefan Lemke, Johannes Rath, Daniela Rode, 
Fabian Schneider, Torsten Uhlig, Clemens Vatter
Vorsitzender des Aufsichtsrats:
Reinhold Schulte

Hauptgeschäftstätigkeit des Versicherers
Die Hauptgeschäftstätigkeit des Versicherers besteht im Abschluss 
und in der Verwaltung von Versicherungsverträgen.

Garantiefonds
Zur Absicherung der Ansprüche aus der Krankenversicherung 
besteht ein gesetzlicher Sicherungsfonds (§§ 124 ff. des Versiche-
rungsaufsichtsgesetzes), der bei der Medicator AG, Gustav-Hei-
nemann-Ufer 74c, 50968 Köln errichtet ist. Im Sicherungsfall 
wird die Aufsichtsbehörde die Verträge auf den Sicherungsfonds 
 übertragen. Geschützt von dem Fonds sind die Ansprüche der 
 Versicherungsnehmer, der versicherten Personen und sonstiger 
aus dem Versicherungsvertrag begünstigter Personen. Ihr Versi-
cherer, die SIGNAL IDUNA Krankenversicherung a. G., gehört dem 
Sicherungsfonds für die private Krankenversicherung an.

Gültigkeit der zur Verfügung stehenden Informationen
Die übergebenen Informationen haben zu dem von Ihnen bean-
tragten Versicherungsbeginn Gültigkeit.

Beitragsnachlass
Für Ihren Vertrag wird bei jährlicher Zahlungsweise ein Beitrags-
nachlass von 1 % gewährt; dies gilt nicht für den Tarif PflegeBAHR.

Hinweis auf Kapitalanlage-Risiken
Die Berechnung des zur Deckung der Versicherungsleistungen 
jeweils notwendigen Beitrages beinhaltet auch die Berücksichti-
gung des Kapitalanlageergebnisses. Dessen Höhe ist abhängig 
von der Entwicklung auf den Kapitalmärkten.

Auf Grund von Schwankungen an den Kapitalmärkten können 
auch bei einer risikobewussten ausgewogenen Anlagepolitik in der 
 Vergangenheit erzielte Ergebnisse nicht für die Zukunft garantiert 
werden.

Zustandekommen des Vertrages
Auf Ihren Antrag hin erhalten Sie durch den Versicherer einen 
 Versicherungsschein, der die Annahme des Antrages und den 
 Versicherungsschutz dokumentiert.

Widerrufsrecht
Es besteht ein Widerrufsrecht. Die Bedingungen, Einzelheiten der 
Ausübung, insbesondere Name und Anschrift desjenigen, gegen-
über dem der Widerruf zu erklären ist und die Rechtsfolgen des 
Widerrufs einschließlich des Beitrages, den Sie im Falle des Wider-
rufs gegebenenfalls zu zahlen haben, entnehmen Sie bitte der 
Widerrufsbelehrung.

Anwendbares Recht/zuständiges Gericht
Ihrem Vertrag liegt das Recht der Bundesrepublik Deutschland 
zugrunde, auch betreffend die vor Vertragsschluss bestehende 
Beziehung zwischen den Vertragsparteien.

Das zuständige Gericht für den Vertrag ist das Gericht am Sitz des 
Versicherers (d. h. Dortmund) oder dasjenige Gericht, in dessen 
Bezirk der Versicherungsnehmer seinen Wohnsitz hat (§ 215 VVG).

Sprachen der Vertragsbedingungen und der Vertragsinfor-
mationen/Sprache der Kommunikation von Versicherer und 
Versicherungsnehmer während der Vertragslaufzeit
Die Versicherungsbedingungen und die vorab ausgehändigten 
Informationen erhalten Sie in deutscher Sprache. Wir verpflichten 
uns, die Kommunikation während der Laufzeit Ihres Vertrages in 
deutscher Sprache zu führen.

Möglichkeiten des Zugangs zu einem außergerichtlichen 
Beschwerde- und Rechtsbehelfsverfahren
Um dem Versicherungsnehmer den Zugang zu einer außergericht-
lichen Einigung bei Beschwerden oder  Meinungsverschiedenheiten 
zwischen ihm und dem Versicherer zu ermöglichen, kann eine 
Schlichtungsstelle nach § 214 VVG eingeschaltet werden. Der 
Schlichtungssuchende kann sich wenden an den 
Ombudsmann Private Kranken- und Pflegeversicherung 
Postfach 06 02 22 
10052 Berlin 
Internet: www.pkv-ombudsmann.de

Die Möglichkeit der Parteien, den Rechtsweg zu beschreiten, bleibt 
hiervon unberührt.

Beschwerdegesuch bei der zuständigen Aufsichtsbehörde
Eine Beschwerde kann auch direkt gerichtet werden an die 
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) 
Sektor Versicherungsaufsicht 
Graurheindorfer Straße 108 
53117 Bonn 
E-Mail: poststelle@bafin.de


